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V e r e i  n b a r u n g  

über die Eingl iederung der Gemeinde Gaisbeuren  

in die Stadt Bad Waldsee, beide Landkreis Ravensburg  

 

Die Stadt Bad Waldsee, vertreten durch den 1. Stellvertreter des Bürger-

meisters Faiß, Stadtrat Gutschera, und die Gemeinde Gai sbeuren, vertre-

ten durch Bürgermeister Stol lsteiner, schließen nach Anhörung der in der 

Gemeinde Gaisbeuren wohnenden Bürger am 23. Mai 1971 sowie gemäß 

der Beschlüsse des Gemeinderats der Gemeinde Gaisbeuren vom 11. Juni 

1971 auf Grund von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der Gemeindeordnung  für 

Baden-Württemberg vom 25.7.1955 (Ges.Bl.S. 129) in der Fassung von 

Art.  I  § 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlrechts vom 

18.12.1970 (Ges.Bl.S. 512) folgende 

 

V e r e i  n b a r u n g :  

1.1 Allgemeines 
§ 1  Eingliederung 

Die Gemeinde Gaisbeuren wi rd in die Stadt Bad Waldsee eingeglie-

dert.  

 

§ 2  Bezeichnung der eingegliederten Gemeinde 

Die eingegliederte Gemeinde bi ldet einen Stadttei l von Bad Waldsee 

mit der Bezeichnung "Bad Waldsee, Stadtteil Gai sbeuren".  

 

§ 3  Rechtsnachfolge 

Die Stadt Bad Waldsee tr it t  als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle 

Rechte und Pf l ichten der Gemeinde Gaisbeuren ein.  

 

§ 4   Rechte und Pflichten der Bürger und der Einwohner 

(1)  Die Bürger der eingegliederten Gemeinde werden mit der Ein-

gliederung Bürger der Stadt Bad Waldsee. Den Einwohnern, die am 

Tage der Eingl iederung das Bürgerrecht in der Gemeinde Gaisbeur-

en noch nicht erworben haben, wird die Dauer des Wohnens in der 

Gemeinde Gaisbeuren auf die Dauer des Wohnens in der Stadt Bad 

Waldsee angerechnet.  

  (2)  Die Bürger und die Einwohner der Gemeinde Gaisbeuren haben 

nach der Eingliederung die gleichen Rechte und Pf l ic hten wie die in 

dem vor der Eingl iederung bestehenden Gebiet der Stadt Bad Wald-
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see wohnenden Bürger und Einwohner. § 18 bleibt unberührt.  

 

1.2 Ortschaftsverfassung und örtliche Verwaltung 
§ 5  Einführung der Ortschaftsverfassung 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, durch rechtze it ige Än-

derung ihrer Hauptsatzung für den Stadttei l Gaisbe uren die Ort-

schaftsverfassung im Sinne der §§ 76 a bis 76 g der Gemeindeord-

nung einzuführen.  

(2)  Das Gebiet der bisherigen Gemeinde Gaisbeuren und des bishe-

rigen Wohnplatzes "Dinnenried" der Stadt Bad Waldsee bi lden die 

Ortschaft Gaisbeuren.  

 

§ 6  Zahl der Ortschaftsräte 

Der Ortschaftsrat besteht aus 11 Mitgl iedern (Ortschaftsr äten) ein-

schl ießl ich dem Ortsvorsteher. Bis zur Neuwahl gilt  der bisherige 

Gemeinderat als Ortschaftsrat.  

 

§ 7  Aufgaben des Ortschaftsrats 

(1)  Der Ortschaftsrat hat die ört l iche Verwaltung zu beraten. Er ist 

zu wicht igen Angelegenheiten, die den Stadttei l Gai sbeuren betref-

fen, zu hören. Er hat  ein Vorschlagsrecht in a llen Angelegenheiten, 

die den Stadttei l Gaisbeuren betref fen.  

(2)  Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Abs.1 sind in sbesonde-

re: 

1. Einr ichtung der ör t l ichen Verwaltung; § 76 g Gemeind eordnung 

bleibt unberührt,  

2. die Veranschlagung von Haushaltsmitteln,  

3. der Bau von Schulen und die Einrichtung, wesentl iche Erweite-

rung und Aufhebung von öf fentl ichen Einr ichtu ngen, 

4. der Ausbau und die Unterhaltung der Abwasserbeseit igung, 

5. der Bau und die Unterhaltung von Straßen und Wir tschaftswegen 

6. die Aufstellung von Bauleitplänen,  

7. der Erlass, die Aufhebung oder Änderung von Satzungen und Po-

lizeiverordnungen,  

8. die Festsetzung von Abgaben, Tarifen und Bauplatzpre isen. 

(3)  Durch die Hauptsatzung wird best immt werden, dass der Ort-

schaftsrat anstel le des Gemeinderats über die nachfo lgenden Auf-

gaben, soweit s ie den Stadtteil betreffen, en tscheidet:  
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1. Anstellung und Entlassung der Angestel lten der Verg ütungsgrup-

pen von BAT X bis BAT VII im Rahmen des Ste llenplans,  

2. Vol lzug des Haushaltsplanes im Rahmen der für den Stadttei l 

Gaisbeuren zugewiesenen Haushaltsmittel,  in sbesondere 

a) Vergaben von Arbeiten und Lieferungen, sofern der B etrag im 

Einzelfall mehr als 2.000, -- DM aber nicht mehr als 30.000, -- 

DM beträgt,  

b) Bewill igung von überplanmäßigen und außerplanmäß igen Aus-

gaben des ordent l ichen und außerordent l ichen Haushalts von 

mehr als 1.000,-- DM aber nicht mehr als 10.000, -- DM im Ein-

zelfal l und im Rahmen zugewiesener Verstärkungsmittel,  

c) Verkauf und Vermietung von beweglichem Vermögen von mehr 

als 500,-- DM aber nicht mehr als 5.000, -- DM im Einzelfall,  

d) Verpachtung der landwirtschaft l ichen Grundstücke.  

Dies gilt  nicht für vor lage- und genehmigungspf l icht ige Be-

schlüsse und für die in § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung ge-

nannten Angelegenheiten.  

3. Ausgestaltung und Benützung von Einrichtungen:  

a) der Kultur- und Sportpf lege,  

b) der Park- und Grünanlagen,  

c) der Kinderspielplätze und des Kindergartens.  

4. Die Angelegenheiten der ört l ichen Abteilung der Fr eiw. Feuerwehr 

Bad Waldsee und der ört l ichen Vereine,  

5. Pf lege des Ortsbildes,  

6. Benennung von öffentl ichen Straßen, Wegen und Plä tzen,  

7. Jagdverpachtung, solange der Jagdbezirk Gaisbeuren b esteht,     

8. Vatert ierhaltung (unbeschadet § 39 Abs. 2 G emO), 

9. Bewirtschaftung der Kiesgruben,  

       10. Instandhaltung der Bäche und Wassergräben einschl.  der Fest-

setzung der jährl ichen Umlage entsprechend den ge ltenden Sat-

zungen für die Markungen Gaisbeuren und Kümmerazhofen,  

       11. Zuteilung von Bauplätzen nach den Verkaufsbestimmungen der 

Stadt bis zum Wert von 15.000, -- DM im Einzelfall.  

 

§ 8  Örtliche Verwaltung 

(1)  Das bisherige Bürgermeisteramt in Gaisbeuren bi ldet künft ig eine 

ört l iche Verwaltung der Stadt Bad Waldsee. Die ört l iche Verwal-

tungsstel le hat al le Zuständigkeiten, die für eine zweckmäßige und 
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bürgernahe Betreuung der Einwohner des Stadtteils Gaisbeuren 

notwendig sind.  

(2)  Die ört l iche Verwaltungsstel le der Stadt Bad Waldsee in Gaisbe-

uren ist wegen der räumlichen Gegebenheiten und der sachl ic hen 

Zuständigkeiten zu erhalten und ständig zu bese tzen, auch wenn die 

Ortschaftsverfassung wegfa llen sol lte, es sei denn, die maßgeben-

den Verhältnisse würden sich grundlegend verändern. Bei Mei-

nungsverschiedenheiten gi lt  § 22 der Vereinbarung.  

(3)  Die ört l iche Verwaltungsstel le in Gaisbeuren behält die bisheri-

gen Zuständigkeiten der Gemeinde Gaisbeuren auf folgenden Gebie-

ten: 

Versicherungs- und Sozialwesen, Bauwesen, Müllbeseit igung, Mel-

dewesen, Gewerberecht, Schulwesen, Vereinsleben, Kultur- und 

Heimatpf lege, Wahlen, Abstimmungen, Zählungen usw.; Information, 

Ehrungen und Jubi läen, Fundsachen, Standesamt.  

(4)  Die Stadt Bad Waldsee wird beantragen, dass ein weit erer Stan-

desamtsbezirk Bad Waldsee für den Stadttei l Gai sbeuren gebi ldet 

wird. Ggf. wird der Gemeinderat den Ortsvorsteher zum Standesbe-

amten des weiteren Standesamtsbezirks beste llen.  

(5)  Änderungen werden nur nach Anhörung des Ortschaftsr ates vor-

genommen, wenn sie aus sachl ichen Gründen unumgänglich sind.  

(6)  Das archivwürdige Schr if tgut der Gemeinde Gaisbeuren wird zur 

Erhaltung der Überl ieferung in einer eigenen Abte i lung des Archivs 

der Stadt Bad Waldsee bei der ört l ichen Verwaltung aufbewahrt.  

 

§ 9  Aufgaben und Rechtsstellung des Ortsvorstehers 

(1)  Für die Aufgaben und die Rechtsstel lung des Ort svorstehers im 

Stadtteil Gaisbeuren gilt  § 76 e der Gemeindeor dnung.  

(2)  Der Bürgermeister wird den Ortsvorsteher bzw., wenn die Ort-

schaftsverfassung nicht mehr besteht, den Leiter der ört l ichen Ver-

waltungsstel le mit seiner Vertretung in folgenden Angelegenheiten 

der Ortsverwaltung beauftragen:  

a) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen der dem Stadt-

tei l zugewiesenen Haushaltsmittel bis zu 2.000, -- DM im Einzel-

fall,  

b) Bewill igung von überplanmäßigen und außerplanmäß igen Ausga-

ben bis zu 1.000, -- DM im Einzelfall und im Rahmen der zugewie-

senen Verstärkungsmittel,  
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c) Genehmigung zur Überschreitung und Erweiterung von Aufträgen, 

die auf  Beschlüsse des Ortschaftsrats zurückzuführen sind bis zu 

1.000,-- DM im Einzelfal l und im Rahmen vorhandener De-

ckungsmittel,  

d) Verkauf oder Vermietung von beweglichem Vermögen bis zu 500, -

- DM im Einzelfall,  

e) Verkauf von abgekörten und zur Zucht untaugl ichen V atert ieren,  

f ) die Bestel lung von Bürgern zu ehrenamtlicher Tätigkeit  bei Ge-

meinde-, Landes- und Bundeswahlen sowie bei Zählungen al ler 

Art,  

g) Anstellung und Entlassung der Arbeiter , Aushilfskräf te und stän-

digen Arbeiter für Hand- und Fuhr leistungen.  

(3)  Durch die Hauptsatzung der Stadt Bad Waldsee wird b estimmt 

werden, dass der Ortsvorsteher, soweit er  nicht G emeinderat ist,  an 

den Verhandlungen des Gemeinderats mit beratender St imme teil-

nehmen kann.  

 

1.3 Allgemeine Verpflichtungen 
§ 10  Örtliches Brauchtum 

Das ört l iche Brauchtum der bisher igen Gemeinde Gaisbe uren sol l 

erhalten bleiben. Das kulturel le Eigenleben im Sta dttei l Gaisbeuren 

sol l s ich auch weiterhin f rei und ung ehindert entfalten können.  

 

§ 11  Kulturelle Einrichtungen und Vereine 

Die Stadt Bad Waldsee wird alle im Stadttei l Gaisbeuren vorhande-

nen car itat iven, kulturel len, sport l ichen und sonst igen Vereinigungen 

und Einr ichtungen in derselben Weise fördern und unterstützen wie 

die entsprechenden Verein igungen im bisherigen Stadtgebiet von 

Bad Waldsee. Die Zuschüsse dürfen jedoch nicht geringer sein als 

dies zurzeit  der Fal l ist .  Soweit sich die zu fördernden  

 Einr ichtungen über den Bereich der bisherigen Gemeinde Gaisbeur-

en und der Gemeinde Reute erstrecken, gilt  die bisher ige Reg elung. 

 

§ 12  Förderung der Landwirtschaft 

Die Stadt Bad Waldsee wird den berechtigten Belangen der Land-

wirtschaft im Stadtteil Gaisbeuren Rechnung tragen.  
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§ 13  Vergabe von Lieferungen und Arbeiten 

Bei der Vergabe von Lieferungen und Arbeiten werden die im Stad t-

tei l Gaisbeuren vorhandenen Gewerbetreibenden den übrigen Ge-

werbetreibenden im bisherigen Gebiet der Stadt Bad Waldsee 

gleichgestel lt .  

 

1.4 Besondere Verpflichtungen 
§ 14  Übernahme und Verwendung des bisherigen Bürgermeisters 

(1)  Dem bisher igen Bürgermeister der Gemeinde Gaisbe uren wird 

bis zum Ablauf seiner Amtszeit  das Amt des Ortsvo rstehers im 

Stadtteil Gaisbeuren übertragen. Nach Ablauf dieser Amtszeit  kann 

der als Ortsvorsteher verwendete Bürgermeister vom Gemeinderat 

nach Anhörung des Ortschaftsrates erneut zum Ortsvorsteher ge-

wählt werden.  

(2)  Für die Rechtsstel lung und Wiederwahl des als Ortsvo rsteher 

verwendeten Bürgermeisters gi lt  § 2 Abs.2 und 3 des Zweiten Ge-

setzes zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden vom 

28.7.1970 (Ges.Bl.S.  419).  

 

§ 15  Übernahme der weiteren Bediensteten 

Die Bediensteten (auch evt l.  Tei lbeschäft igte) der Gemei nde werden 

mit al len Rechten und Anwartschaften aus ihrem bisherigen Diens t-

verhältnis in den Dienst der Stadt Bad Waldsee übernommen. Sie 

werden nach Möglichkeit  ihrer Ausbi ldung und ihrer bisherigen Tä-

t igkeit  entsprechend eingesetzt.  

 

§ 16 Unechte Teilortswahl, Vertretung des Stadtteils Gaisbeuren im Gemeinderat 

der Stadt Bad Waldsee 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee gewährleistet durch entspreche nde Aus-

gestaltung ihrer Hauptsatzung im Wege der unechten Tei lortswahl 

nach § 27 Gemeindeordnung eine dem Bevölk erungsantei l ange-

messene Vertretung der eingegliederten Gemeinde im Gemeinderat. 

Nach den gegenwärt igen Einwohnerzahlen fallen auf  

Bad Waldsee  15 Gemeinderatsmandate 

Steinach     3 Gemeinderatsmandate 

Gaisbeuren     2 Gemeinderatsmandate.  

(2)  Die Betei l igten sind sich darüber einig, dass die  Sitzverteilung 

vor den jeweils fäl l igen al lgemeinen Gemeinderat swahlen überprüf t 
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und ggf. den geänderten Verhältnissen a ngepasst wird.  

(3)  Bis zur nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl geh ören dem 

Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee 2 Gemeinder äte der eingeglie-

derten Gemeinde an, die vor dem Eintr it t  der Rechtswirksamkeit die-

ser Vereinbarung vom Gemeinderat Gaisbeuren best immt werden.  

 

§ 17  Mitgliedschaft in Zweckverbänden und Eintritt in öffentlich-rechtliche Ver-

einbarungen 

Mit dem Inkraf ttreten dieser Vereinbarung tr it t  die Stadt Bad Wald-

see in die Rechte und Pf l ichten der Gemeinde Gaisbe uren als Ver-

bandsmitglied der Zweckverbände  

1. Wasserversorgungsverband "Obere Schussentalgruppe" mit dem 

Sitz in Gaisbeuren,  

2. Abwasserzweckverband "Durlesbach" mit dem Sitz in Reute, so-

wie 

3. als Beteil igte der öffentl ich -rechtl ichen Vereinbarung über die 

Einr ichtung und Unterhaltung der Nachbarschaft sschule Reute 

ein.  

 

§ 18  Ortsrecht 

(1)  Das bisherige Ortsrecht der Gemeinde Gaisbeuren bleibt auf-

rechterhalten, soweit  es nicht mit Inkraft treten dieser Vereinbarung 

oder später durch neues Ortsrecht ersetzt wird oder aus anderen 

Gründen außer Kraf t tr it t .  Das Ortsrecht ist innerhalb von 5 Jahren 

nach Inkraf t treten dieser Vereinbarung im gesamten Stadtgebiet zu 

vereinheit l ichen. Der Ortschaftsrat kann beantragen, dass im Stadt-

tei l Gaisbeuren schon vorher das Ortsrecht der Stadt Bad Waldsee 

eingeführt wird.  

(2)  In Kraf t bleiben vorläuf ig folgende Rechtsvorschr if ten der G e-

meinde Gaisbeuren:  

1. Pol izeiverordnung über die Verpf l ichtungen der Straßenanl ieger 

zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege,  

2. Satzung über die Erhebung von Erschl ießungsbeiträgen,  

3. Satzung über die Erhebung einer Feuerwehrabgabe.  

(3)  Auch nach Ablauf der Anpassungsfr ist bleiben für den Stadt teil 

Gaisbeuren aufrechterhalten:  

1. Satzung über die öffentl iche Entwässerung, solange sich die der-

zeit igen Verhältnisse nicht wesentl ich ändern; Be itrag und Ge-
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bührensätze dieser Satzung können im Rahmen der gesetzl ichen 

Bestimmungen geändert werden,  

2. die ortspolizei l iche Verordnung über die Einsperrpf l icht von Gä n-

sen,  

3. die Satzungen über Anl iegerleistungen für die Instandha ltung der 

öffentl ichen Gewässer auf  den Gemarkungen Gaisbeuren und 

Kümmerazhofen.  

(4)  Folgende Rechtsvorschr if ten der Stadt Bad Wa ldsee werden an-

stel le des bisher igen Ortsrechts eingeführt:  

a) mit sofort iger Wirkung 

1. Hauptsatzung,  

2. Satzung über die Form der öffentl ichen Bekanntm achungen, 

3. Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren,  

4. Stel lensatzung,  

5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schlachtt ier - 

und Fleischbeschau.  

b) nach Ablauf von 5 Jahren seit  Inkraf t treten der Vereinb arung 

1. Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Förd erung des 

Fremdenverkehrs,  

2. Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe.  

(5)  1. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Bad Waldsee ge lten im 

Stadtteil Gaisbeuren mit Wirkung vom 1.1.1972.  

2. Die Gewerbemindeststeuer wird ab 1.1.1972 nicht mehr erhoben.  

3. Im Stadtteil Gaisbeuren wird die Hundesteuer bis 31.12.1976 

nach den bisherigen Sätzen erhoben. Dies geschieht im Wege 

des Bil l igkeitserlasses.  

(6)  Die Bebauungspläne der Gemeinde Gaisbeuren gelten weiter.  

 

§ 19  Erfüllung örtlicher Aufgaben 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, vom Tage des Inkraf t-

tretens dieser Vereinbarung an all e im Stadttei l Gaisbeuren künft ig 

anfallenden gemeindlichen Aufgaben zu e rfüllen.  

(2)  Hierbei sollen vorhandene und im Entwurf  fert iggestel lte Bebau-

ungspläne beibehalten werden.  

(3)  Die jeweils im Stadttei l Gaisbeuren erforderlichen Inve st it ionen 

werden im Rahmen der gesetzlichen Best immungen und nach Maß-

gabe der jeweil igen f inanziellen Möglichkeiten - unter angemessener 

Berücksichtigung der Belange der gesamten Stadt - durchgeführt.  
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Dabei wird die Stadt grundsätzl ich die ihr  jährl ich verble ibende In-

vestit ionssumme auf die einzelnen Stadttei le im Verhältnis deren 

Einwohnerzahlen auftei len. Näheres ist im Zusatzvertrag bestimmt.  

 

1.5 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 20  Regelung örtlicher Einzelheiten 

(1)  Zur Regelung ört l icher Einzelheiten wird zwischen den betei l ig-

ten Gemeinden ein Zusatzvertrag abgeschlossen, in dem insbeson-

dere Bestimmungen über die künft igen Invest it ionen getroffen wer-

den. 

(2)  Der Zusatzvertrag und ein Aufgabenkatalog sind B estandtei le 

dieser Vereinbarung.  

 

§ 21 Abgrenzung der Vertragswirkungen 

Unbeschadet der §§ 3 und 4 erwerben Dr it te aus dieser Ve reinba-

rung kein unmittelbares Recht.  

 

§ 22 Regelung von Streitigkeiten 

(1)  Vorstehende Vereinbarung ist im Geiste der Gleichb erechtigung 

und Vertragstreue getroffen worden. Auftretende Fragen s ind in die-

sem Geiste gütl ich zu klären.  

(2)  Bei Streit igkeiten über die Vereinbarung wird die eing egl iederte 

Gemeinde auf 30 Jahre durch die jeweil igen Mi tgl ieder des  

 Ortschaftsrates vertreten. Besteht kein Or tschaftsrat mehr, sind die 

zuletzt gewählten Ortschaftsräte vertretungsberecht igt.  Den Vertre-

ter nach außen und dessen Vertretungsbefugnis im Einzelfall be-

st immen die Vertretungsberecht igten.  

(3)  Bestehen über Fragen auf dem Gebiet  der Bauleitpl anung und 

des Wohnungsbaues Meinungsverschiedenheiten zw ischen dem Ort-

schaftsrat und den für diese Angelegenheiten zuständigen Organen, 

die sich auf  anderem Wege nicht beheben lassen, so ist die Angele-

genheit vor der Entscheidung des zuständigen Organs dem Vermitt-

lungsausschuss zu erneuter Beratung zu überweisen.  

Der Vermitt lungsausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vor-

sitzendem, dem Ortsvorsteher sowie jeweils 3 Mi tgliedern des Ge-

meinderats und des Ortschaftsrates. Die Gemeinderäte werden vom 

Gemeinderat, die Ortschaftsräte vom Ortschaftsrat getrennt gewählt.  
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§ 23  Verpflichtungserklärung in der Übergangszeit 

Die eingegliederte Gemeinde verpf l ichtet sich mit sofort iger Wirkung 

nach Unterzeichnung des Eingl iederungsvertrages bis zum Inkraf t-

treten der Eingl iederung in die Stadt Bad Waldsee kein Gemeindeei-

gentum zu veräußern oder zu erwerben, noch sonstige für die Zeit  

nach der Eingliederung bindende Verpf l ichtungen zu treffen, ohne 

das Einvernehmen mit der Stadt Bad Waldsee herzustel len.  

 

§ 24  Inkrafttreten 

(1)  Diese Vereinbarung tr it t  im Innenverhältnis be zügl ich des § 23 

mit der Unterzeichnung durch die Vertreter der be iden Gemeinden in 

Kraf t. 

(2)  Im übrigen tr it t  die Vereinbarung am 1. Juli 1971 in Kraf t,  sofern 

nicht durch die obere Rechtsaufsichtsbehörde etwas anderes be-

st immt wird.  
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Z u s a t z v e r t  r a g  

zur Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Waldsee und der G emeinde 

Gaisbeuren über die Eingliederung der Gemeinde Gaisbe uren in die Stadt 

Bad Waldsee vom 11. Juni 1971.  

 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 3 und 20 der Vereinbarung über die Ei ngl iederung 

der Gemeinde Gaisbeuren in die Stadt Bad Waldsee vom 11. Juni 1971 

wird folgender Zusatzvertrag geschlossen:  

 

§ 1  (1)  Zwischen der Gemeinde Reute und der Gemeinde Gai sbeuren be-

stehen enge Verf lechtungen. Deshalb wird es auch künft ig gemein-

same Aufgaben geben. Bei  gemeinsamen Aufgaben mit Reute sind 

für die Vertei lung der Invest it ions - und Betr iebskosten die Einwoh-

nerzahlen der Gemeinde Reute und des Stadttei ls Gaisbeuren maß-

gebend. Die Aufgaben werden erst ausgeführt,  wenn sich die Ge-

meinde Reute mit der Stadt Bad Waldsee über die Dr ingl ichkeit ,  den 

Standort,  die Ausführungsart und den Umfang der verschiedenen 

Aufgaben geeinigt hat.  

(2)  Zu den gemeinsamen Aufgaben Reute und Gaisbeuren zählen:  

a) Erweiterung der Grundschule in Reute,  

b) Sportzentrum, 1. Abschnitt ,  

c) Leichenhalle in Reute,  

d) Sportzentrum, 2. Abschnitt .  

(3)  Besondere Aufgaben im bisherigen Gemeindegebiet Gai sbeuren 

sind in nachstehender Reihenfolge:  

a) Kindergarten,  

b) Erschließung des Baugebietes "Kalkofenäcker",  

c) Erschließung des Industr iegeländes an der B 30,  

d) Ausbau der Ortsstraßen in Gaisbeuren einschließlich Bau - 

gebiet "Ortsrand Südwest",  

e) Kanal isat ion im Ort Kümmerazhofen,  

f ) Ausbau landwirtschaft l icher W irtschaftswege im Rahmen der 

staatl ichen Förderprogramme, 

g) Verbesserung der Verkehrsl inien.  

(4)  Der Ortschaftsrat kann eine Änderung der Reihenfolge aus wich-

t igen Gründen vorschlagen.  

(5)  Die Stadt Bad Waldsee ist verpf l ichtet,  die Aufg aben nach Zif f .2 

und 3 innerhalb von 8 Jahren nach Inkraft treten der Eingl iederung, 
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unter Berücksicht igung der Grundsätze einer geordneten Wirt-

schaftsführung, zu erfüllen.  

 

§ 2  (1) Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, für die in § 1 genannten 

Vorhaben neben der jährl ich festzustel lenden I nvestit ionsrate min-

destens die Mehrzuweisungen nach § 34 a des F inanzausgleichsge-

setzes einzusetzen.  

(2)  Die Stadt Bad Waldsee vertei lt  den auf sie entfallenden Antei l an 

den Mehrzuweisungen abzügl ich 200.000, -- DM auf die Gemeinden, 

die sich bis 1.1.1972 mit ihr zusamme nschl ießen. Für die Vertei lung 

ist die Einwohnerzahl zum 30.6.1971 maßgebend.  

(3)  Ändern sich die Mehrzuweisungen nach § 34 a FAG zw ischen 

dem 1.7.1971 und dem 31.12.1971 oder später durch eine Änderung 

des Gesetzes, werden die Auswirkungen bei der Vertei lungsquote 

angemessen berücksicht igt.  

(4)  Die jähr l iche Investit ionsrate ist in einer Anlage zum städtischen 

Haushaltsplan festzustel len und grundsätzl ich auch nach der Erfül-

lung der in § 1 genannten Aufgaben im Stadttei l Gaisbeuren zu ver-

wenden.  

(5)  Sonst ige Finanzierungsmöglichkeiten sind für Aufgaben i m Stadt-

tei l Gaisbeuren voll auszuschöpfen.  

 

§ 3  Die Entwürfe für die Bebauungspläne "Wohnanlage St. -Leonhard-

Straße", "Kalkofenäcker" und Industr iegebiet "Je rsey GmbH" werden 

alsbald festgestellt  und die notwendigen Satzungen er lassen. Der 

Ortschaftsrat Gaisbeuren ist vorher anzuhören. Der Ortschaftsrat ist 

für den Verkauf der Bauplätze in den genannten Baugebieten zu-

ständig. Die Bauplätze werden um 10, -- DM/qm ohne Erschließungs-

kosten verkauft.  

Der Quadratmeterpreis ist zu erhöhen, wenn der Lebensha ltungskos-

tenindex um 15 oder mehr Punkte ab 1.7.1971 g erechnet ansteigt.   

Außerdem hält sich die Stadt an das von der bisherigen G emeinde 

Gaisbeuren laut Beschluss vom 15.7.1970 an die Firma Jersey 

GmbH eingegangene Grundstücksangebot für die Erweiterung der 

Fabr ikat ionsgebäude bis zum 31.12.1972.  
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A u f g a b e n k a t a l  o g  

(Anlage zu § 20 der Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Wal dsee und 

der Gemeinde Gaisbeuren über die Eingl iederung der G emeinde Gaisbeur-

en in die Stadt Bad Waldsee)  

 

V o r w o r t  

Bei den Verhandlungen über die Eingliederungs -Vereinbarung haben sich 

verschiedene Einzelf ragen rechtl icher, organisator ischer und f inanziel ler 

Art ergeben. Der nachfolgende "Aufgabenkat alog" gibt eine Übersicht über 

die künft igen Verhältnisse, insbesondere über d ie kommunalen Aufgaben 

und ihre künft ige Wahrnehmung durch die Stadtverwaltung bzw. durch die 

im Stadtteil Gaisbeuren verbleibende ört l iche Verwaltung.  

Der "Aufgabenkatalog" erhebt keinen Anspruch auf Vollständi gkeit  und 

Ausschl ießl ichkeit ,  da die Praxis weitere Einzelf ragen aufwerfen kann, die 

dann von der Stadtverwaltung nach Anhörung des Ortschaftsrats gelöst 

werden müssen.  
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1.   Al lgemeines  

1.1 Ortsrecht der Gemeinde  

1.11 Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachu ngen 

Öffentl iche Bekanntmachungen sind auch an der Verkünd igungstafel 

des Rathauses in Gaisbeuren anzuschlagen. Die Satzung der Stadt 

Bad Waldsee ist entsprechend zu ändern.  

1.12  Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  

Die Satzung der bisherigen Gemeinde Gaisbeuren über di e Erhe-

bung von Erschl ießungsbeiträgen wird vorläuf ig beib ehalten. Die 

Stadt wird voraussichtl ich ihre Satzung über die Erhebung von Er-

schl ießungsbeiträgen hinsicht l ich der Berechnungsgrundlagen der 

entsprechenden Satzung der bisher igen Gemeinde Gaisbeuren an-

passen. 

1.13  Satzung über die Erhebung einer Feuerwehrabgabe  

Die Satzung der bisherigen Gemeinde Gaisbeuren über die Erhe-

bung einer Feuerwehrabgabe bleibt 5 Jahre bestehen. Die Stadt wird 

danach voraussicht l ich für die Landwir tschaft die Bemessungsgrund-

lagen der bisherigen Gemeinde Gaisbeuren - Fläche statt  Einheits-

wert -  übernehmen und ihre Satzung entsprechend ändern.  

1.14  Müllabfuhr 

Die Gemeinde Gaisbeuren hat keine Satzung. Die Regelung über die 

f reiwi l l ige Müllabfuhr in Gaisbeuren wird bis auf  weit eres beibehal-

ten. 

1.15  Siegel der Ortschaftsverwaltung 

Die ört l iche Verwaltung im Stadttei l Gaisbeuren führt ein Siegel mit 

der Umschr if t  "Stadt Bad Waldsee - Ortschaftsverwaltung Gaisbeur-

en". 

 

2.     Örtliche Verwaltungsstelle im Stadttei l  Gaisbeuren  

Die Stadt Bad Waldsee hält  im Stadttei l Gaisbeuren wegen der 

räumlichen Verhältnisse und der sachl ichen Zuständi gkeiten eine 

ört l iche Verwaltungsstel le mit ständiger Bese tzung für notwendig.  

Im Interesse der Förderung der bürgernahen Verwaltung und der 

Selbstverantwortung der Bürger werden für r icht ig und notwendig 

gehalten:  

2.1  Die Abhaltung von Informationsversammlungen  durch die ört l iche 

Verwaltung,  

2.2 die bisher übl ichen Ehrungen durch den Ortsvorsteher bei Goldenen 
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Hochzeiten, Arbeits-  und Geschäftsjubi läen, Altenehrungen usw.;  

2.3  die Einleitung der Patenschaft und Übermitt lung der Ehre ngabe des 

Bundespräsidenten durch den Ortsvorsteher.  

 

3.    Zweckverbände  

3.1   Die Stadt strebt an, die Verbandssatzungen so zu ä ndern, dass das 

Stimmrecht des eingegliederten Stadtteils im Zweckverband erhalten 

bleibt.  

3.2    Der Wasserversorgungsverband "Obere Schussentalgruppe" hat seit  

der Gründung den Sitz in Gaisbeuren. Hier sind die wicht igsten An-

lagetei le (Brunnen, Pumpenhaus und Hochbehälter).  Die Erhaltung 

des Verbandssitzes in Gaisbeuren l iegt im Interesse der Stadt, wei l 

der ganze Stadttei l Gaisbeuren und mehrere umliegende Gemeinden 

mit Trinkwasser der Oberen Schussentalgruppe versorgt werden.  

Die Stadt stel lt  daher Personal und Einr ichtung in der ört l ichen Ver-

waltungsstel le Gaisbeuren zur Verwaltung der Ve rbandsangelegen-

heiten zur Verfügung, solange dies im Int eresse des Wasserversor-

gungsverbandes l iegt. Für die Kostenerstattung gilt  die bisher ige 

Regelung. 

Die in der Verbandssatzung enthaltenen Sonderregelunge n gelten 

sinngemäß für den Stadttei l Gaisbeuren weiter. Soweit bisher bei 

verschiedenen Änderungen der Verbandssa tzung die Zust immung 

der Gemeinde Gaisbeuren erforderl ich ist ,  entscheidet nach Inkraf t-

treten der Vereinbarung die Stadt Bad Waldsee nach Anhör ung des 

Ortschaftsrats Gaisbeuren.  

 

4.   Kommunale Verbände, Körperschaften, andere  Vereinigungen  

4.1  Mitgl iedschaften, die bei der Stadt bereits bestehen (z.B. Verband 

der Standesbeamten e.V.; Kreisverkehrswacht) werden gekündigt.  

4.2  Die Stadt wird die Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank eGmbH 

Gaisbeuren übernehmen.  

4.3   Die Stadt wird die ört l iche Gefriergemeinschaft in Gaisbe uren im 

bisherigen Rahmen weiterhin unterstü tzen. 

Nach Auf lösung der Gefr iergemeinschaft ist die Stadt b ereit ,  die In-

haber von Gefrierfächern angemessen zu entschädigen, die Gebäu-

de der Gemeinschaft zu übernehmen und den No tschlachtungsraum 

weiterhin zu unterhalten.  
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5.    Örtliche Verwaltung 

Der bisher ige Bürgermeister, die Angestellten und die A rbeiter blei-

ben in der ört l ichen Verwaltung. Im Einzelfal l kann im Interesse des 

Weiterkommens bzw. der Besserste l lung eines Bediensteten etwas 

anderes vereinbart werden.  

 

6.    Organisations- und Dienstbetrieb  

6.1   Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee 

gilt  sinngemäß für den Ortschaftsrat.  

6.2  Der Stadttei l erhält  weiterhin wie bisher:  

6.2 Die Gesetzblätter, Staatsanzeiger, Fachzeitschr if ten usw.;  

6.22  die Erlasse und Verfügungen von allgemeiner oder grun dsätzlicher 

Bedeutung, 

6.23 Abschr if ten bzw. Kopien der Schreiben von staat l ichen Fachbehör-

den, soweit diese von al lgemeiner oder grundsät zl icher Bedeutung 

sind. 

 

7.    Registratur und Archiv 

Die laufende Registratur, die Altregistratur und das Archiv bleiben 

bei der Ortschaftsverwaltung.  

 

8.    Verwaltungssachbedarf und Einrichtungen der ör tlichen Verwal-

tung  

8.1    Die Büroausstattung der ört l ichen Verwaltung wird zur E rzielung 

günstiger Lieferbedingungen in der Regel über die Beschaffungsstel-

le der Stadt zentral beschaff t .  

8.2   Die Kosten werden aus den der ör t l ichen Verwaltung hierfür eigens 

zur Verfügung gestel lten Haushaltsmitteln bestr i t ten. 

8.3   Es wird zugesichert,  dass die Verwaltung des Stadttei ls stets eine 

den städt ischen Dienststel len gleichwert ige Aussta ttung erhält .  

 

9.    Botendienst und Fernsprecher 

Der Stadttei l behält den Amtsboten. Zusätzl ich zu den vo rhandenen 

Amtsnummern ist eine Querverbindung zur städt ischen Fernsprech-

zentrale einzur ichten.  

 

10.  Bekanntmachungen und Informationsdienst  

10.1 Das Mittei lungsblatt  wird zur Information der Bür ger beibehalten.  
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10.2  Das Mittei lungsblatt  wird auch weiterhin als ört l iches I nformations-

organ für die Vereine und sonstige pr ivate Bekanntgaben benutzt.  

 

11.  Beamtenrecht, Arbeitsrecht der Angestellten  und Arbeiter  

11.1  Für die Einstel lung der Bediensteten der Ortsverwaltung gilt  die 

Hauptsatzung nach Abschluss der Vereinbarung, und zwar ist zu-

ständig: 

11.11 Der Ortsvorsteher für die Anstellung und Entlassung der Arbeiter, 

Aushi lfskräf te und ständigen Arbeiter für Hand - und Fuhrleistun-

gen, 

11.12 der Ortschaftsrat für die Anstellung und Entlassung der Angestel l-

ten der Vergütungsgruppen BAT X bis BAT VII jeweils im Rahmen 

des Stel lenübersichtsplans.  

11.2   Die al lgemeine Dienstaufsicht und das Disziplinarrecht über die 

Bediensteten der Ortschaftsverwaltung üb t der Bürgermeister aus. 

Dem Ortsvorsteher obl iegen die besondere Dienstaufsicht, die 

fachliche Aufsicht und die Arbeitseinweisung der Arbeiter.  

11.3  Die Zahlung des Personalaufwands wird durch die Stadt vorge-

nommen. Die Personalabtei lung der Stadt übernim mt die Personal-

akten. 

 

12.   Wahlen und Abstimmungen  

12.1  Durch die Vereinbarung bzw. die entsprechend geänderte Hauptsat-

zung der Stadt wird die unechte Tei lortswahl eing eführt.  

12.2  Wähler- und Abstimmungslisten werden, sobald das Einwohnerwe-

sen auf die EDV übernommen ist,  vom Wahlamt der Stadt herge-

stel lt .  Die Einr ichtung von St immbezirken ist von der Stadt nach An-

hörung des Ortschaftsrats vorzunehmen. Die Kosten für die Wahl 

des Ortschaftsrats trägt die Stadt.  

13.   Standesamt  

13.1  Nach Genehmigung wird für den Stadttei l  Gaisbeuren ein weiterer 

Standesamtsbezirk gebi ldet.  

13.2 Der derzeit ige Standesbeamte wird nach Bi ldung des weit eren Stan-

desamtsbezirks Bad Waldsee zum Standesbeamten dieses Bezirks 

bestellt .  

 

14.  Rechtsangelegenheiten 

Die Rechtsstreit igkeiten, die den Stadttei l  Gaisbeuren betreffen, 
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werden durch die Stadt geführt.  Der Or tschaftsrat bzw. der Ortsvor-

steher werden vorher gehört.  Ausgenommen ist das Baurecht.  

 

15.   Polizeiliche Führungszeugnisse 

Die Stadt wird die polizeil ichen Führungsl iste n übernehmen und 

fortschreiben sowie die pol izei l ichen Führung szeugnisse ausstel len.  

 

16.   Freiwillige Gerichtsbarkeit  

16.1 Grundbuch 

Die Stadt Bad Waldsee wird beantragen, dass das Grun dbuch bei 

der Ortsverwaltung bleiben kann.  

16.2 Ortsgericht (Inventurbehörde) 

Das Ortsgericht in Bad Waldsee bleibt in der bisherigen Z usammen-

setzung bestehen. Der Ortsvorsteher wird zum stel lvertretenden 

Ortsgerichtsmitglied ernannt; ihm werden al le Fäl le, die einen Bür-

ger des Stadttei ls Gaisbeuren betref fen, zur weiteren Bearbeitung 

übergeben.  

16.3 Gemeinderätliche Schätzungen 

Im Interesse einer einheit l ichen Handhabung in der Gesam tgemein-

de werden die Schätzungen durch die nach der Hauptsatzung zu-

ständigen Organe der Stadt Bad Waldsee vorgenommen.  

 

17.  Ausweise, Pässe, Meldewesen  

17.1 Die Personalausweise, Kinderausweise und Reisepässe sind auch 

künft ig bei der Ortschaftsverwaltung zu beantragen.  

17.2  Die Einwohnerkartei ist als Zentralkartei bei der Stadt zu führen. An - 

und Abmeldungen sind von der Ortsverwaltung zur Wei terführung ih-

rer Kartei anzunehmen und sodann der Stadt zur Berücksichtigung 

in der Zentralkartei weiterzugeben. Al le weiteren Aufgaben werden 

durch die Stadt wahrgenommen.  

 

18.   Spielautomaten 

Die Erteilung der Aufstel lungsgenehmigung erfolgt durch die O rts-

verwaltung.  

 

19.   Polizeistunde 

Die Ver längerung der Pol izeistunde wird, soweit die Stadt Bad 

Waldsee zuständig ist,  durch die Ortsverwaltung e rtei lt .  
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20.   Obdachlosenpolizei  

Die Aufgaben der Obdachlosenpol izei übernimmt die Stadt Bad 

Waldsee. 

 

21.  Fundsachen 

Fundsachen verwaltet die Ortsverwaltung.  

 

22.  Verkehrssicherung und -regelung 

Die Aufgaben der Verkehrssicherung und der Verkehrsreg elung 

nimmt die Stadt Bad Waldsee wahr, die auch die en tsprechenden 

Aufwendungen trägt.  

 

23.  Gewerberecht 

Die Ortsverwaltung nimmt die Gewerbean - und -abmeldungen entge-

gen und leitet s ie an die Stadt Bad Waldsee weiter.  

 

24.   Wehrerfassung 

Alle mit der Wehrerfassung zusammenhängenden Aufgaben werden 

von der Stadt Bad Waldsee wahrgenommen. Der Ortsvorsteher kann 

als Vertreter der Stadt zu den Sitzungen der Musterungskommission 

entsandt werden.  

 

25.   Schulwesen  

25.1  Für Lehr- und Lernmittel werden die entsprechenden Mittel zur Be-

wirtschaftung durch die Schul leitung bereitgestel lt .  Für die mit 

Schulbauten u.ä. zusammenhängenden Aufgaben sind künft ig die 

entsprechenden Abtei lungen der Stadt Bad Waldsee zuständig.  

25.2  Hinsichtl ich der Nachbarschaftsschule Reute ändert sich grundsätz-

l ich nichts; die Stadt Bad Waldsee tr it t  in die mit der Gemeinde Reu-

te abgeschlossene Vereinbarung ein. Notwendig werdende Änderun-

gen der Schulbezirke innerhalb des Stadtgebiets (etwa im Interesse 

möglichst kurzer Schulwege) werden vom Gemeinderat - falls der 

Stadtteil Gaisbeuren betroffen ist,  nach Anhörung des Ortschaftsra-

tes - vorgenommen. Die Stadt verpf l ichtet sich, sich für die E rhal-

tung der jetzigen Schulbezirke für die Grundschule Gai sbeuren und 

die Hauptschule Reute einzusetzen.  

25.3 Die Grundschule in Gaisbeuren ist zu erhalten, solange dies gesetz-
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l ich möglich ist und von den Erziehungsberechtigten gewünscht 

wird.  

 

26.  Kultur- und Heimatpflege 

Sinn und Zweck der Einführung der Ortschaftsverfassung ist es 

auch, das Eigenleben der Ortschaft aufrechtzuerhalten und zu pf le-

gen. Die Einführung der Ortschaftsverfassung wird also das Beste-

hen der ört l ichen Vereine nicht berühren. Die weitere Durchführung 

des Blumenschmuckwettbewerbs sol l auf  jeden Fal l sichergestel lt  

und gefördert werden.  

Die Stadt Bad Waldsee ist bereit ,  der Kyf fhäuserkamera dschaft 

Gaisbeuren bei Bedarf die für die Erstel l ung eines Schießstandes 

erforderliche gemeindeeigene Grundstück sf läche von Flst.  148 (ab-

gebaute Kiesgrube) kostenlos zu über lassen.  

 

27.   Kirchliche Angelegenheiten 

Nähere Vereinbarungen sind nicht zu treffen.  

 

28.   Soziale Angelegenheiten 

Sowohl in Bezug auf Leistungen aus der Sozialhilfe, der Kriegsop-

ferversorgung, nach dem Wohngeldgesetz, der Unterhaltssicherung 

für Wehrpf l icht ige und der Rundfunkg ebührenbefreiung wie aber 

auch in Sachen der Jugendhilfe r ichten die Einwohner ihre Anträge 

an die Ortsverwaltung. Die Anträge werden mit oder ohne Stellung-

nahme bzw. Vorprüfung an die Stadtverwaltung weitergeleitet.  

 

29.    Kindergärten, Kindertagesstätten  

29.1  Über die Förderung des Kindergartens der Kath. Pfarrg emeinde ver-

bleibt es bei der bestehenden Vere inbarung. 

 

30.    Landwirtschaftliche Unfallversicherungen  

Die Meldung landwirtschaft l icher Betr iebsunfälle nimmt die Ortsver-

waltung entgegen und leitet sie im Auftrag des Bü rgermeisteramts 

an die Unfal lversicherungsträger weiter.  

 

31.   Rentenversicherung  

31.1  Anträge auf Erstausstel lung und Folgekarten von Versich erungskar-

ten, die unmittelbar an den Versicherungsträger übersandt werden, 
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nimmt die Ortsverwaltung entgegen. Bei Aufrechnung von Ge-

brauchskarten bleibt  es den Versicherten überlassen, die Karten bei 

der Ortsverwaltung oder bei der Ausgabestel le der Stadt Bad Wald-

see anzufordern.  

31.2  Anträge auf Gewährung von Leistungen (z.B. Renten) sind bei der 

Ortsverwaltung einzureichen.  

 

32.   Fleischbeschau 

Der Fleischbeschaut ierarzt,  Dr. Alf red Kapitel,  Bad Waldsee, führt 

weiterhin die Fleischbeschau durch.  

 

33.   Sportplatz 

Der Sportplatz in Gaisbeuren ist auch künft ig für Schul - und Ver-

einssport zu unterhalten. Sobald die Fa. Jersey GmbH das Gelände 

zur Erweiterung des Betr iebes braucht, ist an geeigneter Stelle ein 

Spielfeld anzulegen.  

 Für die Anlegung des neuen Platzes ist der Veräußerungser lös beim 

Verkauf des bestehenden Sportplatzes (6, -- DM/qm) zu verwenden.  

 

34.    Bau- und Wohnungswesen, Baurecht  

34.1  Mit Abschluss der Vereinbarung geht die Planungshoheit nach den 

Vorschr if ten des Bundesbaugesetzes und der Baunutzungsverord-

nung auf die Stadt über. Bauanträge werden - wie bisher - bei der 

Ortsverwaltung des Stadtteils Gaisbeuren eingereicht und vorberei-

tet.  Die Baugenehmigung erteilt  das Bürgerm eisteramt Bad Waldsee.  

34.2   Der Bauausschuss wird um den Ortsvorsteher als sachkund igen 

Bürger im Einzelfall erweitert.  Damit wird sicherg estel lt ,  dass im 

Bauausschuss das Mitspracherecht bei der Beratung und Beschluss-

fassung über Baugenehmigungs-, Bebauungsplanverfahren u.ä. ge-

währ leistet wird.  

 

35.   Grundstückswertermittlung und Bodenverkehr  

35.1  Die Grundstückswertermitt lung ist Bestandtei l der Pl anungshoheit.  

Wichtig ist,  dass die Grundstückswertermit t lung für den Stadttei l 

Gaisbeuren nach dem Zusammenschluss von der Stadt Bad Waldsee 

aus mitbearbeitet wird, wo bereits die vorgeschriebene Kaufprei s-

sammlung besteht.  

35.2   Ebenso sind die Abwicklung des Bodenverkehrs und der E r lass der 
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entsprechenden Satzungen wesent l iche Bestandte ile der Planungs-

hoheit und zur Verwirklichung von Bebauung splänen und Bauland-

umlegungen erforderlich. Satzungen nach § 14 - Bausperre - §§ 25 

und 26 - besonderes Verkaufsrecht - des Bundesbaugesetzes erlässt 

künft ig der Gemeinderat nach Anhörung des Ortschaftsrates.  

 

36.   Vermessungsangelegenheiten 

Die Baulandumlegungen im Stadtteil Gaisbeuren erfolgen durch die 

Stadt nach Anhörung des Ortschaftsrats. In den zuständigen Uml e-

gungsausschuss wird als Sachverständiger der Ortsvorsteher oder 

ein Mitgl ied des Ortschaftsrates von Gaisbeuren im Einzelfal l beru-

fen. 

 

37.   Bauhof, Fuhrpark, Gemeindestraßen  

Die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird Aufgabe der Stadt Bad 

Waldsee. Die jetzigen Straßenarbeiter der bisher igen Gemeinde 

Gaisbeuren werden mitübernommen. Sie e rhalten ihr Aufgabenge-

biet vom Ortsvorsteher zugetei lt .  We lche Aufgaben im Einzelnen 

vom städtischen Bauhof bzw. den vorhandenen Gemeindearbeitern 

übernommen werden, entscheidet die Stadt nach Anhörung des Ort-

schaftsrates. Zur Unterhaltung der Straßen werden vom städt. Bau-

hof - soweit erforderl ich - weiteres Personal sowie Mater ial und 

Spezialgeräte zur Verfügung gestellt .  

Die Stadt Bad Waldsee wird die Zuweisungen für Gemei ndeverbin-

dungsstraßen, soweit sie für den Bereich der bish erigen Gemeinde 

gewährt werden, innerhalb des Stadttei ls Gaisbeuren verwenden.  

 

38.   Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst  

38.1  Die bisher ige Regelung, nach der ein Landwirt der Gemei nde Gais-

beuren den Streudienst mit seinem eigenen Traktor durchführt,  wird 

auf  untergeordneten Gemeindestraßen be ibehalten.  

38.2  Die Gemeindearbeiter sind dem Landwirt ,  der den Stre udienst aus-

führt,  behilf l ich. Zusätzl ich wird die Stadt mit i hren Spezialfahrzeu-

gen bei der Abwicklung des Winterdienstes mitwirken und insbeson-

dere Verkehrsstraßen räumen. 

Der Werkvertrag über die Schneeräumung mit der Fa. L. Gau, Bad 

Waldsee, bleibt für den Stadttei l Gaisbeuren bestehen. Die Organi-

sation der Schneeräumung obl iegt dem Ortsvorsteher.  
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38.3  Mit der Ortsverwaltung wird im Einzelnen ein besonderer Einsatz-

plan aufgestellt ,  wobei  auch festgelegt wird, an we lchen Stel len De-

pots für Streugut eingerichtet werden.  

 

39.   Müllbeseitigung  

39.1 Das Vertragsverhältnis der Gemeinde Gaisbeuren über die Abholung 

von Hausmüll und Sperrgut mit der Firma Altvater wird beibehalten; 

damit gilt  auch die jetzt gült ige Gebührenerhebung weiter.  

 

40.   Feuerwehrangelegenheiten  

40.1  Die vorhandene Ortsfeuerwehr bleibt als besondere Abte ilung der 

Freiwi l l igen Feuerwehr Bad Waldsee erhalten; s ie wird organisato-

r isch in die städtische Wehr eingegliedert .  D ie Feuerwehr der Stadt 

wird, soweit die Ortswehr al lein nicht ausreicht, ohne Berechnung 

der Kosten (Überlandhi lfe) zum Einsatz kommen.  

40.2  Die notwendigen Feuerlöschgeräte, Ausrüstung und Bekle idung ein-

schl.  Ersatzbeschaffung für die Ortswehr werden dur ch die Stadt 

Bad Waldsee beschafft .  Gemeinsame Übungen der Stadt- und Orts-

wehr sind vorgesehen.  

 

41.   Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung 

Die Gebäudebrandversicherungsunter lagen verbleiben auch in Zu-

kunft bei der Ortsverwaltung, während die Umlageerhebung durch 

die Stadtkasse vorgenommen wird.  

 

42.   Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten  

42.1  Den Fr iedhof für die Gemeinden Reute und Gaisbeuren wird ent-

sprechend der bisherigen Regelung beibehalten.  

 

43.   Förderung der Landwirtschaft  

43.1 Hierzu gehört insbesondere eine gute Vatert ierhaltung.  

Das bisherige System der gemeindlichen Vertragsfarrenha ltung in 

Verbindung mit Ringbul lenhaltung wird beibeha lten. Dies ist wegen 

der Streuung der verschiedenen Rinderrassen im Gemeindegebiet in 

den verschiedenen räumlich getrennten Teilorten erforderl ich. Für 

die Beschaffung von Ringbu l len und Eber wird weiterhin eine An-

schaffungsbeihi lfe von 15 % bei Bul len und 20 % bei Ebern gewährt.  

43.2  Der Ausbau von Feldwegen im Rahmen des "Grünen Plans" oder 
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sonstiger Beihi lfeprogramme wird weiterhin gefördert.  Für die Unter-

haltung der Feldwege, der Bäche und Wasse rgräben im Stadttei l 

Gaisbeuren wird der Ortsvorsteher wie bisher außer den Gemeinde-

arbeitern auch Aushi lfskräf te am Ort gegen angemessene Entloh-

nung einsetzen. Der Städt. Bauhof leistet  im Einvernehmen mit dem 

Stadtbauamt bei Bedarf  jederzeit  Unterstützung.  

43.3   Weitere Aussiedlungsvorhaben landw. Betr iebe sind im Int eresse 

einer zeitgemäßen Betr iebsstruktur der Landwir tschaft und der 

Dorfsanierung anzustreben und zu fördern.  

43.4  Bei der Aufstel lung von Bebauungsplänen ist den Belangen der 

Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Eine Beeinträcht igung der Zu-

fahrts- und Weidemöglichkeiten der landw. Betr iebe ist zu vermei-

den. 

 

44.   Forstwirtschaft, Gemeindew ald 

Die Stadt Bad Waldsee st immt der Bildung des Forstdiens tbezirks 

für die bisherige Gemeinde Gaisbeuren zu. Der Holzeinschlag wird 

vom städt. Personal mitversehen.  

 

45.   Jagdverpachtung 

Die Stadt Bad Waldsee wird sich dafür einsetzen, dass der Stadttei l  

Gaisbeuren einschließl ich Dinnenried künft ig e inen eigenen Jagdbe-

zirk bilden kann. Ein Jäger aus dem Stadtteil Bad Waldsee soll bei 

der Verpachtung nach Möglichkeit  berücksicht igt werden.  

 

46.    Haushalt der Gemeinde und Zahlungsverkehr  

46.1  Mit dem Inkraf ttreten der Vereinbarung geht die Finanzhoheit auf  die 

Gesamtgemeinde über.  

46.2 Die Einnahmen (Steuern, Gebühren, Beit räge, allgemeine Finanzz u-

weisungen usw.) werden gemeinsam im Rahmen des Gesamthaus-

halts bewirtschaftet.  Dagegen werden kün f t ig in einer besonderen 

Anlage zum städtischen Haushalt die auf  Maßnahmen im Stadttei l 

Gaisbeuren fal lenden wesentl ichen Ausgaben sowie die von der ört-

l ichen Verwaltung bzw. dem Ortschaftsrat gemäß der Hauptsatzung 

selbständig bewir tschafteten Haushaltsmittel zusammengestellt .  

 

47.   Versicherungen aller Art  

Die Stadt tr it t  in die bestehenden Verträge ein. Es wird g eprüf t,  wie 
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durch Zusammenlegung von Versicherungen Einsparungen möglich 

sind. Doppelmitgl iedschaften sind zu vermeiden.  

 

48.   Geldverkehr und Bankverbindungen 

Als bargeldlos arbeitende Kasse wird Wert auf  gute ört l iche Bank-

verbindungen gelegt. Die Bankverbindung der bisher igen Gemeinde 

Gaisbeuren mit der Raiffeisenbank wird au frechterhalten.  


